
Mitglied im Verband Deutscher Sporttaucher e.V.

Gegründet am 12.06.1974

Tauchsport Landesverband Niedersachsen

 

 

Geschäftsstelle: TC BARAKUDA, Postfach 100246, 30892 Wedemark 
Bankverbindung: Hannoversche Volksbank, Kto.-Nr.: 5762200, BLZ: 251 900 01 
1.Vorsitzender: Dr. Jens Petersen, Im Tannengrund 9, 30900 Wedemark 

Telefon : 05130-9020350, Fax : 01803-44660095* 
Vereinsregister Hannover VR 316, Finanzamt Burgdorf 16/200/05473 
Internet: http://www.tc-barakuda.de, email : tcb@tc-barakuda.de 
*( 9 ct/Min. aus dem deutschen Festnetz, mobil max.42 ct/Min. ) 

Auszug aus unserer Beitragsordnung 
Diese Beitragsordnung hat ihre Grundlage in § 4 Nr. 2 Buchstabe b) der Satzung 
( Rechte und Pflichten der Mitglieder ). Der Jahresbeitrag wird am 1. Februar eines 
jeden Jahres für das laufende Kalenderjahr fällig und ist grundsätzlich im 
LastschriftEinzugsVerfahren ( LEV ) abzuführen. Im Jahresbeitrag sind sämtliche 
Verbandsabgaben enthalten. Die Aufnahmegebühr beträgt jeweils einen 
Jahresbeitrag. Bei bestehenden Mitgliedschaften, wird im Fall eines Wechsels in den 
Beitragsordnungen keine Aufnahmegebühr fällig. 
 
 
Tauchen   ( Jahresbeitrag )     
 Kinder und Jugendliche bis zu 14 Jahren € 45,00 
 Jugendliche*  von 15 bis 18 Jahren   € 82,00 
 Erwachsene   € 99,00 
 
 
Der Jahresbeitrag enthält im vertragsgemäßen Rahmen bei tauchsportlichen Aktivitäten eine 
Unfall-, Haftpflicht- und Rechtschutzversicherung und eine Auslandsreisekrankenversiche-
rung mit tauchmedizinischer Notfallberatung (Taucherhotline). 

 
 
Auszug aus § 5 der Satzung ( Ende der Mitgliedschaft ): 
 
Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Anzeige an die Vereinsgesschäftsstelle. 
Mit Eingang der Anzeige erlischt die Mitgliedschaft, jedoch bleibt die Beitragspflicht bis zum 
Ablauf des laufenden Kalenderjahres bestehen. Mitglieder die mit mindestens einem fälligen 
Beitrag im Rückstand geblieben sind und die Zahlung trotz Aufforderung nicht innerhalb 4 
Wochen nachholen, werden durch den Vorstand aus der Liste der Mitglieder gestrichen. 
Rücklastschriften des LEV werden mit 5 Euro in Rechnung gestellt. Eine Mahnung nach § 5 
Abs. 3 der Satzung wird mit 5 Euro in Rechnung gestellt. 
 
Diese, auf der Mitgliederversammlung am 15.3.2008 beschlossene Beitragsordnung, 
gilt ab dem 1.1.2009. 
 

*Jugendliche : Auch Studenten und Auszubildende bis 27 Jahren  
Nachweis muss beim Kassenwart ( kassenwart@tc-barakuda.de ) vorliegen  ! 
 
 
 
 
1. Vorsitzender                                                                                      Ausgabe: April 2010 
 


